
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bebauungsplan „Hebelstraße 15“ in Linkenheim-Hochstetten 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a BauGB 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten hat am 28.04.2023 in öffentlicher Sitzung 
nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans „Hebelstraße 15“ in 
Linkenheim-Hochstetten nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 
(BGBl. I S. 6) m.W.v. 01.02.2023, beschlossen. Die Voraussetzungen des § 13a BauGB werden durch 
die Planung erfüllt, weshalb die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren 
erfolgt. Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ist ein Umweltbericht mit Eingriffs-
Ausgleichsbilanz nicht erforderlich. 
 
Das Plangebiet umfasst ca. 0,86 ha und befindet sich am nordöstlichen Bereich der Gemeinde. 
Maßgebend für die Gebietsabgrenzung ist der Lageplan des Büros 
SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten mit Stand vom 04.04.2023, der nachfolgend unmaßstäblich 
dargestellt ist: 
 

 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 2302. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans begründet sich aus der aktuellen städtebaulichen Situation und 
verfolgt nachfolgende stadtplanerische Ziele: Durch den Neubau des Pflegeheims der Stiftung 
Geschwister Nees in der Heidelberger Straße 2 - 4 konnten zusätzliche Pflegeplätze geschaffen 
werden, sodass für den Altbau in der Hebelstraße 15 ein neues Nutzungskonzept aufgestellt werden 
soll. Die Stiftung plant den Altbau dahingehend umzunutzen, dass ergänzend zu der stationären 
Pflege auch ambulante Pflege angeboten sowie öffentliche und soziale Funktionen in dem Gebäude 



abgebildet werden können. Ein detailliertes Nutzungskonzept wird aktuell durch die Stiftung 
erarbeitet. Das Grundstück in der Hebelstraße 15 liegt innerhalb des Geltungsbereichs des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Altenheim Hebelstraße“. Um eine langfristige Umnutzung des 
Gebäudes zu ermöglichen und dieses für weitere öffentliche und soziale Zwecke zur Verfügung 
stellen zu können, ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Hebelstraße 15“ erforderlich.  
 
 
Linkenheim-Hochstetten, den 02.05.2023 
 

 
Michael Möslang 
Bürgermeister 
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